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Mit Beschluss vom 21. November 2019 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am
Main entschieden, dass die Verbreitung der Serie „Skylines“ durch die
Kunstfreiheit geschützt ist. Die in Deutschland produzierte Serie verletze weder
das Persönlichkeitsrecht noch das Unternehmerpersönlichkeitsrecht des Inhabers
eines realen Musik-Labels mit Namen „Skyline Records“. Die künstlerische
Gestaltung der Lebensläufe der Protagonisten und der Geschäftstätigkeit der
Firma seien verselbständigt und ausreichend künstlerisch transzendiert worden.

Der Streaming Service Netflix startete Ende September 2019 mit sechs Folgen
einer ersten Staffel. In der Serie wird die Geschichte eines Frankfurter Musik-
Labels namens „Skyline Records“ erzählt. Protagonisten sind der talentierte Hip-
Hop-Musiker und Produzent „Jinn“, der von einem berühmten Label namens
„Skyline Records“ entdeckt und von dessen Chef „Kalifa“ unter Vertrag
genommen wird.

Bereits vor dem Start der Serie hatte der Rapper und Inhaber des realen
Musiklabels, der selbst den Künstlernamen „Cousin JMF“ trägt, Unterlassung
begehrt. Das Landgericht Frankfurt am Main hatte den Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung gegen die Verbreitung der Serie jedoch zurückgewiesen.
Die hiergegen gerichtete sofortige Beschwerde des Antragstellers vor dem
Oberlandesgericht war nun erfolglos. Das Verbreitungsinteresse wiege nach
Feststellung des Gerichts schwerer als das Persönlichkeitsrecht des
Antragsstellers. Kunstbild und Urbild seien ausreichend unterscheidbar. Es
bestünden zwar offensichtlich Übereinstimmungen zwischen dem Werdegang des
Antragsstellers und denen der Serienprotagonisten. Diese seien jedoch nicht von
solchem Gewicht, dass die Eigenschaften der dargestellten Personen dem realen
Musiklabel und dessen Inhaber zugeschrieben würden. Der
Durchschnittsbetrachter könne den Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit
erkennen. Die Übereinstimmungen zur Biografie des Antragsstellers gingen
zudem nicht über für Künstlerkarrieren typischerweise vorkommende Umstände
hinaus. Auch enthalte die in der Serie verwendete Musik keine besondere
Ähnlichkeit zur Musik des realen Unternehmens.

Die Richter stellten zudem fest, dass die Handlungsweisen der Serie in so hohem
Maße von Gewaltexzessen, extremer Brutalität und schwerwiegenden Verbrechen
geprägt seien, dass der durchschnittliche Zuschauer hierin eine in Filmwerken des
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Genres üblicherweise vorkommende filmische Übertreibung und Überzeichnung
erkennen würde. Es werde deutlich, dass die Geschichte der Serien nicht die
Geschäftspraktiken eines realen in Frankfurt ansässigen Unternehmens gleichen
Namens darstelle.

Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom
04.12.2019 zum Beschluss vom 21.11.2019, Az. 16 W 56/19
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